
En t w u r f  d es  RCDS- Hessen zu r  Um set zu n g d er  St u den t en k on f er en z 

m i t  zu sät zl i ch en Än d er u n g sv or sch läg en zu m  H HG 

Beschluss  des  Landesausschusses vom 8. Februar  2003 in Fulda 

 

Änderungen sind, sofern keine Ergänzung oder  Neufassung vorliegt ,  durch Unterst reichungen 

gekennzeichnet . 

 

§ 12 I  1 wird geändert  

Senat , Wahlversamm lung, Fachbereichsrat und die Grem ien der  Studenten-

vert retung (§ 97)  tagen öffent lich. 

 

§ 13 I V 1 wird geändert  

Die Amtszeit bet rägt zwei Jahre, die der  Studierenden ein Jahr. 

 

§ 14 I  wird geändert  

Zur  Vorbereitung der  Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten führt 

der   

Kanzler  Verzeichnisse der  wahlberecht igten Personen. ( ...)  Die 

Wahlberecht igten sind von ihrer  Eint ragung in das  Wählerverzeichnis  und den 

stat t findenden Wahlen unter  Angabe von Orten, Zeiten und Umständen der  

Wahl rechtzeit ig schrift lich zu benachricht igen. Der  Benachricht igung können 

die Briefwahlunter lagen beigefügt sein, ansonsten ist auf die Möglichkeit der  

Briefwahl hinzuweisen. 

 

§ 38 I I  wird ergänzt :  

Von den §§ 95-100 abweichende Regelungen können in der  Grundordnung nur  

m it Zust imm ung von zwei Dr it teln der  Mitglieder  der  Studentenkonferenz 

beschlossen werden. 

 

§ 39 I I  wird angefügt  

17. Grundzüge der  Budget -  und Stellenplanung der  Universität  

18. übr igen, in diesem Gesetz bezeichneten Fälle 

 



§ 39 I I I  wird ge� ndert  

Mitglieder  des  Senats  sind:  

1. elf Mitglieder  der  Professorengrupp e 

2. f� nf Studierende an Universit � t en, sieben Studierende an Fach-  und 

Kunsthochschulen 

3. drei wissenschaft liche Mitglieder  an Universit � t en, ein wissenschaft liches  

Mitglied   

an Fach-  und Kunsthochschulen 

4.  zwei adm inist rat iv- techn ische Mitglieder 

 

§ 39 I V wird ge� ndert  

Die Mitglieder  des  Pr� sidiums, ein Mitglied d es  Hochschulrats, die 

Frauenbeauft ragte sowie der  Studentensprecher geh� ren dem Senat m it 

beratender  St imm e an. 

 

§ 39 V wird erg� nzt  

Im Falle seiner  Verhinderung hat ein von ihm beauft ragter  Vizepr� sident den 

Vorsit z. 

 

§ 41 I I I  wird ge� ndert   

Der  Wahlversamm lung geh� ren 42 Mitglieder  an. Das  Verh� ltnis  der  Vert reter  

der  Grupp en nach § 8 Abs. 3 bet r � gt an 

Kunst -  und Fachhochschulen 22: 14: 2: 4, 

Universit � ten    22: 10: 6: 4. 

 

§ 43 I  2 wird ge� ndert  

Die Frauenbeauft ragte sowie der  Studentensprecher  und d er  Vorsitzende des  

Personalrats  k� nnen an den Sitzungen teilnehmen. 

 

§ 50 I  wird ge� ndert  

Der  Fachbereichsrat behandelt Angelegenheiten von grunds� t zlicher  Bedeutung 

f� r  den Fachbereich. Er  ist insbesondere zust � ndig f� r  

( ...)  



11. Grundz� ge der  Budget -  und Stellenplanung des  Fachbereichs. 

 

Der  Neunte Abschnit t wird neu gefasst :  

 

Neunter  Abschn it t  

St u d en t en v er t r et u n g  

 

§  9 5  [ Studentenvert retung, Fachschaften]  

(1) An den Hochschulen sind Studentenvert retungen nach den Vorschr iften 

dieses  Abschn itt s  zu bilden. Die Studentenvert retung vert r it t die I nteressen 

aller  Studierenden. Sie ist  Teil der  Hochschule und besit zt  grunds� t zlich keine 

eigene Rechtspers� nlichkeit . 

(2) Die Studierenden eines  Fachbereiches  bilden die Fachschaft , die Teil der  

Studentenvert retung ist . 

 

§  9 6  [ Aufgaben der  Studentenvert retung und d er  Fachschaften]  

(1) Die Studentenvert retung wirkt an der  Selbstverwaltung der  Hochschule m it 

und hat folgende Aufgaben:  

1. Vert retung der  Gesamtheit der  Studierenden im Rahmen ihrer  

gesetzlichen Befugnisse, 

2. Wahrnehmung der  hochschulpolit ischen Belange der  Studierenden, 

3. Wahrnehmung der  wir tschaft lichen und sozialen Belange der  

Studierenden, soweit sie nicht dem Studentenwerk oder  anderen Tr� gern 

� bert ragen sind, 

4. Pflege � berregionaler  und internat ionaler  Studentenbeziehungen, 

5. F� rderung der  polit ischen Bildung und des  staatsb� rgerlichen 

Verantwortungsbewusstseins  der  Studierenden, 

6. Unterst � t zung kultureller, musischer  und sport licher  I nteressen der  

Studierenden, 

7. F� rderung des  freiwilligen Studentensports, soweit nicht ein anderer  Teil 

der  Hochschule daf� r  zust � ndig ist . 

Eine allgemeinpolit ische Bet � t igung der  Studentenvert retung ist nicht zul� ssig. 



(2) Die Fachschaften nehmen in ihrem Bereich die fachlichen Belange und d ie 

hochschulpolit ischen I nteressen der  Studierenden wahr;  sie beraten die 

Studierenden und t ragen zur  F� rderung der  Studienangelegenheiten bei. 

 

§  9 7  [ Organisat ion der  Studentenvert retung]  

Grem ien der  Studentenvert retung sind 

1. die Studentenkonferenz 

2. die Fachschaftsr� te 

3. der  Studentenvorstand 

4. der  Ältestenrat . 

Sofern in diesem Abschn itt keine anderweit igen Regelungen get roffen werden, 

gelten die §§ 9 bis  15 f� r  die Grem ien der  Studentenvert retung sinngem� ß. 

 

§  9 7 a [ Studentenkonferenz und Fachschaftsr � te]  

(1) Die Studentenkonferenz beschließt � ber  grunds� t zliche Angelegenheiten 

der  Studentenvert retung. Sie entscheidet � ber  die Verwendung der  nach § 99 

Abs. 1 erhobenen Beit r � ge durch Beschluss des  Haushalt splanes  und weitere 

Finanzbeschl� sse. Die Studentenkonferenz nimm t ferner  zu 

fachbereichs� bergreifenden Angelegenheiten des  Studiums  Stellung. Sie ist ein 

st � ndiger Ausschuss  des  Senates, § 40 I  komm t nicht zur  Anwendung. Der  

Senat kann der  Studentenkonferenz weitere Aufgaben � bert ragen. 

(2) Die Studentenkonferenz setzt sich zu einem Drit tel aus  Mitgliedern der  

Fachschaftsr� te und zu zwei Drit teln aus  Mitgliedern der zur  Senatswahl 

anget retenen student ischen Listen zusam men. Je nach Zahl der  

wahlberecht igten Studierenden bei der  Fachbereichsratswahl entsenden die 

Fachschaftsr� te in die Studentenkonferenz 11 Vert reter, die nach dem 

Verh� ltnis  der  Gr� ße der  Fachbereiche auf die Fachschaftsr� te verteilt werden. 

Fachschaftsr� te, deren Fachbereiche weniger  als  2,5 %  der  Wahlberecht igten 

der  Hochschule stellen, bleiben dabei unber� cksicht igt . Sie und alle anderen 

Fachschaftsr� te, die nach dieser  Regelung keinen Vert reter  entsenden, stellen 

ein beratendes  Mitglied. 



22 weitere Sit ze werden im Verh� ltnis  der  bei der  Senatswahl errungenen 

St imm en auf die zur  Senatswahl anget retenen student ischen Listen, die � ber  5 

%  der  abgegebenen St im men erhalten haben, verteilt .  

(3)  Die Fachschaftsr� te beschlieûen � ber  Angelegenheiten der  Fachschaft . 

Durch Beschluss der  Studentenkonferenz k� nnen Fachschaftsr� ten weitere 

Aufgaben � bert ragen werden. Sie w� hlen die Vert reter  f� r  die 

Studentenkonferenz aus  ihrer  Mitt e nach den Grunds� t zen der  Verh� ltniswahl.  

(4) Die Zusamm ensetzung der  Fachschaftsr � te e rgibt sich aus  der  Wahl der  

Studierendengruppe zum Fachbereichsrat nach den Grunds� t zen der  

Verh� ltniswahl. Tr it t nur  eine Liste zu den Wahlen zum Fachbereichsrat an, 

findet eine Personenwahl statt . Die Fachschaftsr � te haben in der  Regel sieben 

Mitglieder, auf Vorschlag des  Fachschaftsrates  kann die Studentenkonferenz 

die Zahl der  Mitglieder  eines  Fachschaftsrates  erh� hen. 

(5) Eine Regelung � ber  das  Ausscheiden und Nachr� cken von Mitgliedern der  

Studentenkonferenz oder  der  Fachschaften t r iff t die Wahlordnung der  

Hochschule. 

(6) Der  StuVo leitet die Sit zungen nach Maûgabe der  geltenden 

Gesch� ft sordnung (§ 97e) . Er  beruft die Studentenkonferenz zu m indestens  

drei Sitzungen im Sem ester  ein. Auf Ant rag eines  F� nftels  der  Mitglieder  der  

Studentenkonferenz oder  auf Verlangen des  Ältestenrates  muss  eine Sit zung 

innerhalb von zwei Wochen einberufen werden. 

 

§  9 7 b  [ Studentenvorstand]  

(1) Die Mitglieder  des Studentenvorstandes (StuVo) werden einzeln von der  

Studentenkonferenz m it der Mehrheit der  St imm en der  Mitglieder gew� hlt . 

(2) Dem gesch� ft sf� hrenden Studentenvorstand geh� ren an 

1. der  Studentensprecher 

2. bis  zu zwei Stellvert reter  

3. bis  zu zwei weitere gew� hlte Mitglieder 

(3) Der  StuVo f� hr t die Gesch� fte der  Studentenvert retung und vert r itt sie 

innerhalb der  Hochschule nach den Beschl� ssen der  Studentenkonferenz. 

(4) Der  StuVo vert r itt auf Beschluss  der  Studentenkonferenz die Hochschule 

nach auûen, soweit dadurch nur  die student ischen Mitglieder  der  Hochschule 



oder  der  Haushalt der  Studentenvert retung bet roffen sind (z.B. 

Sem estert icket ) . Auf Ersuchen des  Pr� sidenten kann der Senat einen solchen 

Beschluss  der  Studentenkonferenz innerhalb von 4 Wochen nach Bekann tgabe 

aufheben. 

(5) Dem StuVo k� nnen Referate m it von der  Studentenkonferenz zu 

benennenden Aufgabenbereichen beigeordnet werden. Die Referenten werden 

von der  Studentenkonferenz gew� hlt . 

(6) Der  StuVo ist der  Studentenkonferenz gegen� ber  verantwort lich. Er  hat der  

Studentenkonferenz regelm � û ig Ber icht  zu erstat ten. Auf Ver langen von einem 

Dr it tel der  Mitglieder  der  Studentenkonferenz ist jedes  StuVo-Mitglied jederzeit 

zur  Ablegung von Rechenschaft verpflichtet . 

 

§  9 7 d  [ Ältestenrat ]  

(1) Der  Ältestenrat besteht aus  f� nf Mitgliedern, die von der  

Studentenkonferenz nach den Grunds� t zen der  Verh� ltniswahl gew� hlt 

werden. Mitglieder  des  Ältestenrates  d� rfen keinem anderen Grem ium der  

Studentenvert retung angeh� ren. Sie haben in der  Studentenkonferenz 

beratende St imm e. 

(2) Der  Ältestenrat entscheidet � ber  die Rechtm � û igkeit von Beschl� ssen der  

Fachschaftsr� te, der  Studentenkonferenz oder  des  StuVo. Er  entscheidet � ber  

St reit igkeiten zwischen Fachschaftsr� ten, Studentenkonferenz und StuVo. Er  

� berpr � ft die T� t igkeit , insbesondere die Gesch� ft sf� hrung des  StuVo und 

erstat tet der  Studentenkonferenz Bericht . Die Studentenkonferenz kann dem 

Ältestenrat weitere Aufgaben � bert ragen. 

 

§  9 7 e [ Gesch� ft sordnung]  

(1) Verf� gt die Hochschule � ber  eine e igene Gesch� ftsordnung oder  

vergleichbare Satzungsregelungen, sind d iese f� r  das  Verfahren in den 

Sit zungen der  Grem ien sinngem � û anzuwenden. 

(2) Verf� gt die Hochschule nicht � ber  eine e igene Gesch� ft sordnung oder  

vergleichbare Satzungsregelungen, kann sich die Studentenvert retung durch 

Beschluss  der  Studentenkonferenz eine eigene Gesch� ft sordnung geben. Der  



Beschluss  bedarf der  Mehrheit von zwei Dritt eln der  abgegebenen St imm en, 

m indestens  der  Mehrheit der  Mitglieder  der  Studentenkonferenz. 

(3) Verf� gen weder  die Hochschule noch die Studentenvert retung � ber  eine 

eigene Gesch� ft sordnung, ist § 11 I I I  auch f� r  die Grem ien der  

Studentenvert retung anzuwenden. 

 

§  9 8  [ Ende der  Amtszeit , Neuwahl]  

(1) Die Amtszeit der  Grem ienmitglieder  bet r � gt ein Jahr, l� ngstens  bis  zum 

Ablauf des  Semesters, in dem Neuwahlen zu den Fachbereichsr� ten und zum 

Senat statt gefunden haben.  

(2) Die Studentenkonferenz kann m it der  Mehrheit von zwei Dr it teln der  

Anwesenden, m indestens  der  H� lft e ihrer  st imm berecht igten Mitglieder, den 

StuVo oder  den � ltestenrat vorzeit ig abw� hlen. I n diesem Fall hat unverz� glich 

eine Neuwahl des  gesamten Grem iums  statt zufinden. Referenten k� nnen durch 

den StuVo jederzeit aus  ihrem Amt ent lassen werden, auf Beschluss  der  

Studentenkonferenz sind sie zu ent lassen. Scheidet ein einzelnes  gew� hltes  

Mitglied aus  dem StuVo aus, so findet unverz� glich eine Nachwahl f� r  dieses  

Mitglied stat t . Die Mitglieder  des  � lt estenrates k� nnen nur  gem einschaft lich 

zur � ckt reten. 

(3) Bis  zur  Neuwahl des  StuVo erf� llt der  � lt estenrat komm issar isch dessen 

Aufgaben. 

(4) Eine Selbstaufl� sung der  Studentenkonferenz ist nicht stat thaft . 

 

§  9 9  [ Beit r � ge, Haushalt und Finanzen]  

(1) Zur  Erf� llung der  Aufgaben der  Studentenvert retung kann  die Hochschule 

f� r  diese angemessene Beit r � ge von den Studierenden erheben. Die H� he der  

Beit r � ge wird j � hr lich durch den Senat  auf Vorschlag der  Studentenkonferenz 

beschlossen und bedarf der  Genehmigung durch das  Minister ium. Verweigert 

der  Senat den Beschluss, entscheidet das  Minister ium � ber  die 

Angemessenheit der  Beit ragsh� he. 

(2) Die Beit r � ge sind bei der  Imm at r ikulat ion oder R� ckmeldung f� llig und 

werden von der  f� r  die Hochschule zust � ndigen Kasse geb� hrenfrei 

eingezogen. Sie werden von der  Hochschule in einem separaten Haushalt 



verwaltet  und d� rfen nicht ohne Beschluss  der  Studentenvert retung ber � hr t 

werden. Auch alle weiteren Einnahmen der  Studentenvert retung sind diesem 

Haushalt zuzuf� hren. Die zus� t zlichen Einnahmen einer  Fachschaft stehen 

ausschlieû lich zu ihrer  eigenen Verf� gung. 

(3) Die Studentenvert retung stellt j � hr lich einen Haushaltsplan auf. Der  

Haushalt splan wird von der  Mehrheit der  Mitglieder  der  Studentenkonferenz 

beschlossen. Nach dem Ende des  Haushalt sjahres  hat der  StuVo der  

Studentenkonferenz unverz� glich das  Rechnungsergebnis  vorzulegen und 

einen Rechenschaftsbericht abzugeben. R� ck lagen k � nnen gebildet werden, 

auf Beschluss  des  Senates  sind sie zu bilden. 

(4) Der  Haushaltsplan der  Studentenvert retung und d ie Ent lastung des  

Studentenvorstandes  bed� r fen der  Zust imm ung der  Leitung der  Hochschule. 

Die Zust imm ung hat nur  nach umfassender  Pr� fung der  Rechtm � û igkeit des  

Haushalt splanes  und d er  Amtsf� hrung der  Studentenvert retung zu er folgen. 

Die Haushalt s- , Wir tschaft s-  und Kassenf� hrung der  Studentenvert retung 

unter liegt zus� t zlich der  Pr� fung durch den Hessischen Rechnungshof. Dieser  

kann die Staa t lichen Rechungspr � fungs� m ter  m it der  Pr � fung beauft ragen. 

(5) Die Verwaltung des  Haushaltes  der  Studentenvert retung er folgt auf 

Grundlage des  Haushalt splanes  und der  Finanzbeschl� sse. Die Hochschule hat 

sicherzustellen, dass  die Studentenvert retung im Rahmen ihrer  Aufgaben � ber  

ihre Gelder ohne Einschr� nkung verf� gen kann . 

 

§  1 0 0  [ Aufsicht ]  

(1) Der  Pr � sident der  Hochschule � bt die Rechtsaufsicht aus;  §§ 44 I V, V, 93 

gelten entsprechend.  

(2) Alle Ausgaben der  Studentenvert retung, die nicht explizit im Haushalt 

aufgef� hr t  sind, sind vom Pr� sidenten der  Hochschule zu genehmigen. Die 

Genehmigung darf nur  aus  recht lichem Grund verweigert werden. F� r  

geringf� gige Bet r� ge kann er  eine Pauschalgenehmigung er teilen. 

(3) Wird nach einer  Beanstandung nicht Abhilfe geschaffen oder  ist diese 

unm � glich,  kann der  Pr � sident der  Hochschule befr istet die von der  Kasse 

verwalteten Gelder ganz oder  teilweise sper ren und weitere Verf� gungen � ber  

die Mit tel der  Studentenvert retung untersagen. 



 

§ 111 wird neu gefasst   

(1) Nach I nkraft t reten des  � nderungsgesetzes  vom xx.xx.2003 finden die 

Neuwahlen zu den Kollegialorganen in dem folgenden Wintersemester  stat t . 

Mit dem Ablauf des  Wintersemesters  endet die Amtszeit der  bisher  

am t ierenden Vert reterinnen und Vert reter  der  Mitgliedergrupp en nach § 8 Abs. 

3. 

(2) Bis  zu diesen Neuwahlen nehm en die Aufgaben der  Studentenvert retung 

und der  Fachschaften die Organe nach der  bis  zum xx.xx.2003 geltenden 

Rechtslage wahr. Die Um setzung der  neu gefassten §§ 95-100 dieses  Gesetzes  

vollzieht sich erst m it den Neuwahlen nach Abs. 1. 

(3) Die Studentenvert retungen der  hessischen Hochschulen bleiben bis  zum 

31.03.2004 K� rperschaften � ffent lichen Rechts. Das  Verm � gen der  jeweiligen 

Studentenvert retung geht als  Ganzes  zum 01.04.2004 auf die Hochschule 

� ber. Es  flieû t in den Haushalt der  Studentenvert retung ein und steht dieser  

weiterhin zur  Verf� gung. 

 

§ 116 wird ge� ndert  

Dieses  Gesetz t r it t m it Ablauf des  31. Dezember  2007 auûer  Kraft . 


